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Fakultät für Kulturwissenschaften

Satzung

zur Änderung der Ordnungen für die Prüfung

zur Magistra Atrium / zum Magister Atrium (Magisterprüfung)

des Fachbereichs 3 - Sprach- und Literaturwissenschaften -

des Fachbereichs 1 - Philosophie, Geschichte, Geographie,

Religions- und Gesellschaftswissenschaften-

des Fachbereichs 4 - Kunst, Musik, Gestaltung -

an der Universität Paderborn

Vom 18. Juni 2008

UNIVERSITÄT PADERBORN
Die Universität der Informationsgesellschaft



Fakultät für Kulturwissenschaften

Satzung

zur Änderung der Ordnungen für die Prüfung

zur Magistra Atrium / zum Magister Atrium (Magisterprüfung)

des Fachbereichs 3 - Sprach- und Literaturwissenschaften -

des Fachbereichs 1 - Philosophie, Geschichte, Geographie,

Religions- und Gesellschaftswissenschaften -

des Fachbereichs 4 - Kunst, Musik, Gestaltung -
an der Universität Paderborn

Vom 18. Juni 2008

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz- HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474),
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechtsvom
13. März 2008 (GV.NRW.S. 195) hat die Universität Paderborn die folgende Satzung
erlassen:
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Artikel I

Die Ordnungen für die Prüfung zur Magistra Atrium/zum Magister Atrium (Magisterprüfung)

- des Fachbereichs 3 - Sprach- und Literaturwissenschaften der Universität Paderborn

vom 10. Mai 2001 (AM.Uni.Pb. 11/01)

des Fachbereichs 1 - Philosophie, Geschichte, Geographie, Religions- und

Gesellschaftswissenschaften der Universität Paderborn vom 02. Juli 2001

(AM.Uni.Pb. 12/01)

- des Fachbereichs 4 - Kunst, Musik, Gestaltung - der Universität Paderborn vom 28.

November 2001 (AM. Uni.Pb. 28/01)

werden wie folgt geändert:

Nach dem

- § 36 der Ordnung des Fachbereichs 3

§ 31 der Ordnung des Fachbereichs 1

§ 30 der Ordnung des Fachbereichs 4

wird jeweils der folgende Paragraph „Auslaufregelungen" eingefügt:

§.. Auslaufregelungen

(1) Folgende Haupt- und Nebenfächer werden zum 01.10.2009 aufgehoben:

o Amerikanistische Literaturwissenschaft

o Anglistische Literaturwissenschaft

o Englische Sprachwissenschaft

o Romanistische Literaturwissenschaft

o Romanistische Sprachwissenschaft

o Allgemeine Literaturwissenschaft

Die Magisterprüfung kann letztmalig im Sommersemester 2009 abgelegt werden.

(2) Das Nebenfach kulturwissenschaftliche Anthropologie wird zum 01.10.2008

aufgehoben. Die Magisterprüfung kann letztmalig im Sommersemester 2008 abgelegt

werden

(3) Folgende Haupt- und Nebenfächer werden zum 01.04.2014 aufgehoben:

o Altere deutsche Literaturwissenschaft

o Neuere deutsche Literaturwissenschaft

o Germanistische Sprachwissenschaft



o Alte Geschichte, MittelalterlicheGeschichte, Neuere und Neueste Geschichte
o Informatik
o Medienwissenschaft
o Musikwissenschaft

o Pädagogik
Die Zwischenprüfung kann letztmalig im Wintersemester 2009/10 abgelegt werden.
Lehrveranstaltungen werden letztmalig im Sommersemester 2012 angeboten
Die Magisterprüfung kann letztmalig im Wintersemester 2013/14 abgelegt werden.
Diese Regelungen gelten auch für alle anderen vom Prüfungsausschusszugelassene
Nebenfächer (sog. Sondernebenfächer).

(4) Die Haupt- und Nebenfächer Geographie und Philosophie wurden zum 01.10.2007
aufgehoben.

(5) In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschussauf Antrag besondere
Auslaufregelungenbeschließen. Prüfungen können jedoch nicht mehr ab den in Abs.
1, Abs. 2 und Abs. 3 genannten Zeitpunkten stattfinden.

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für
Kulturwissenschaften vom 12. März 2008 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch das
Präsidium vom 02. April 2008.

Paderborn, den 18. Juni 2008 Der Präsident

Artikel II

der Universität Paderborn

Professor Dr. Nikolaus Risch



Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
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